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Das Projekt «Auer» wie auch die Wasserfithrung der Auen wurden
von Herrn Prof. Ramser sehr griindlich untersucht, begutachtet und zur
Ausfithrung empfohlen.

Der Mann, der die Kanalidee vertrat, Herr Auer, lebt nicht mehr,
aber seine gute Idee lebt weiter und verdient, daB3 diese fiir die Bevoélke-
rung von Salez und Sennwald sehr wichtige Frage griindlich iiberpriift
wird. Hoffen wir, daBl die verantwortlichen Behoérden und Ingenieure
einsichtig genug sind, das Entwéisserungsproblem losgelost von Prestige
einer Losung entgegenzufiihren, die die allgemeine Anerkennung simt-
licher Beteiligter findet.

Anmerkung der Redaktion: Wir wiirden es begriiBen, wenn die zu-
stindigen Fachleute zum Entwisserungsproblem Sennwald-Salez und
vor allem zu den vorliegenden Projekten Stellung beziehen kénnten. Eine
sacaliche Abklidrung scheint hier notwendig zu sein, werden doch hiefiir
betrichtliche 6ffentliche Mittel bendotigt.

Autobahn und Giiterzusammenlegung
H. Braschler, dipl. Ing., St. Gallen

Der stets zunehmende Motorfahrzeugbestand in unserem Lande ruft
nach dem Bau von Autobahnen, weil das bestehende Straflennetz den
grof3en Verkehr nicht mehr aufzunehmen vermag. Mit einem gewaltigen
technischen und finanziellen Aufwand sind wir nun daran, den National-
straflenbau zu verwirklichen. In beschleunigtem Tempo geht es nun an
den nationalen Strallenbau. Vergleichbar ist dieses gewaltige Bauvor-
haben mit dem seinerzeit ausgefithrten Bau der Eisenbahnen. Nur geht es
dank dem Fortschritt der Technik und dem Einsatz moderner Bauma-
schinen heute bedeutend rascher vorwirts. Ein wesentlicher Unterschied
besteht allerdings gegeniiber dem fritheren Eisenbahnbau. Das Kultur-
land ist in den letzten hundert Jahren ein bedeutend rarerer und damit ein
um so mehr begehrter Artikel geworden. Dabei ist zu bedenken, daB die
schweizerischen Autobahnen zur Hauptsache in unserem Mittelland er-
stellt werden miissen. Das heil3t, wertvollstes Kulturland, sowohl in land-
und forstwirtschaftlicher Hinsicht sowie auch siedelungspolitischer Art,
wird beansprucht. Wir miissen deshalb mit diesem Boden duflerst spar-
sam umgehen, soweit dies mit den technischen Anforderungen des Auto-
stralenbaues vereinbar ist. 1 km Autobahn zu 26 m Breite beansprucht
26000 m?2 Kulturland, und wo Dadmme und Einschnitte zu erstellen sind,
entsprechend mehr. Das ergibt auf 3 bis 5 km Autobahn die Fléche eines
existenzfidhigen Bauernhofes eines Familienbetriebes. Total sind von der
Planungskommission vorgeschlagen und sollen bis 1980 erstellt werden:

Nationalstraflen 1. Klasse 571 km
- NationalstraBlen 2. Klasse 559 km
Nationalstralen 3. Klasse 542 km
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Dazu kommen noch die geplanten Expreflstralen und stddtischen Natio-
nalstralen 3. Klasse.

Weiter ist zu beriicksichtigen, da3 bei den Eisenbahnen seinerzeit
zahlreiche Niveauiiberginge erstellt wurden und das Bahntrasse ohne
Riicksicht auf die Grundeigentumsverhiltnisse einfach expropriiert wur-
de, mit Nachteilen, die zum Teil noch bis auf den heutigen Tag erhalten
geblieben sind. Demgegeniiber miissen die Autostraflen niveaufrei ge-
kreuzt werden. Das bedingt, dal meist ein neues Nebenstrallennetz er-
stellt werden muf, will man die Uber- und Unterfithrungen auf ein abso-
lutes Minimum beschrinken, da es sich hier vielfach um kostenmégig sehr
ins Gewicht fallende Bauobjekte handelt. Als man die Eisenbahnen baute,
sprach man noch wenig von Rationalisierung in der Landwirtschaft. Auf
Giiterzusammenlegungen und Aussiedelungen hat allerdings der Emmen-
taler Schriftsteller und Pfarrherr zu Liitzelflih im Emmental, Jeremias
Gotthelf, schon vor dem Bahnbau hingewiesen. Er wurde jedoch bis in
die heutige Zeit hinein vielenorts nicht erhért. Das Dienstbotenproblem
kannte man in der Landwirtschaft damals noch nicht. Es spielte dem
Bauern keine wesentliche Rolle, wenn er mehrere Parzellen zu bebauen
hatte; auch ob er durch den Bahnbau noch beidseits der Schiene einen
Teil einer ehemals zusammenhingenden Parzelle zu bewirtschaften hatte.
Heute, im Zeitalter der Rationalisierungsbestrebungen in der Landwirt-
schaft und mit dem Bediirfnis, in beschleunigtem Verfahren die Giiter-
zusammenlegungen in zahlreichen Gemeinden unseres Landes und unse-
res Kantons durchzufiihren, liegen nun die Verhiltnisse vollig anders.
Deshalb miissen auch andere Methoden angewendet werden, auch wenn
das einzelne Strallenbauer nicht wahrhaben wollen, weil sie eben mit der
Detailprojektierung, Inangriffnahme, Durchfithrung und Vollendung
ihrer Bauwerke in eine arge Zeitnot geraten sind. Man muf} sich aber ver-
gegenwirtigen, was es fiir einen Landwirt mit einem arrondierten Hof be-
deutet, wenn derselbe durch eine neue Strafle in zwei Teile getrennt wird,
die Gebiude auf der einen Seite stehen und das Land dazu gegeniiber der
AutostraBe zu liegen kommt. Eine Uberquerung der Strafle ist nicht mog-
lich, und der zu bewirtschaftende Boden kann nur mehr auf einem zeit-
raubenden Umweg erreicht werden. Oder dann der Fall, wie er heute noch
vielfach in unserem Lande anzutreffen ist, daB ein Landwirt zahlreiche
kleinere Grundstiicke bewirtschaften mul}, die nun teilweise durch den
NationalstraBenbau entzweigeschnitten werden, so dal3 oft kleine Rest-
parzellen entstehen, deren Bewirtschaftung erschwert, wenn nicht iiber-
haupt verunmdéglicht wird. Der ohnehin schon ungiinstige Parzellierungs-
grad wird durch den Bau der Autobahnen vielfach erhéht, und die Ver-
hiltnisse werden somit noch ungiinstiger. Das hitte nun zahlreiche In-
konvenienzen zur Folge, die auch mit dem Einsatz grofiter finanzieller
Mittel nicht behoben werden kénnten. Man muf} sich im klaren sein, dal
die Moglichkeit der Expropriation heute fiir den Stralenbau besteht.
Damit kommt man aber in unserem Zeitalter nicht mehr zum Ziel. Zahl-
reiche sehr wertvolle Bauernbetriebe miiBten durch den Straflenbau voll-
umfinglich aufgekauft werden. Das ergibe sehr weittragende finanzielle,
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staatspolitische und volkswirtschaftliche Nachteile. Das Eigentum an
Grund und Boden muB respektiert werden, und es ist dies in unserem
Staatswesen in rechtlicher und ideeller Hinsicht dermaflen verankert wie
kaum in einem unserer Nachbarldnder. Es sollte daher das Enteignungs-
verfahren selten und nur in Ausnahmefillen angewendet werden. Aus
den vorerwihnten Tatsachen geht deutlich hervor, welch enorme Bedeu-
tung dem Landerwerb fiir unsern Nationalstralenbau zukommt. Es ergibt

Y

AUTOBAHN ZORICH-CHUR
Anschlussbauwerk Sargans

Das Planchen zeigt deutlich, wie ein AnschluBbauwerk in einem Gebiet mit einiger-

mafen regelmaBigen Grundstiicksformen einer neuen Einteilung ruft. Innerhalb

der Schleifen kann nunmehr ein einziger Eigentiimer zugeteilt werden. Bestehende

Wege miissen zum Teil aufgehoben und urbarisiert werden; zum Teil sind neue
Flurwege anzulegen.

sich weiter, dal eine Neueinteilung der Grundbesitzverhiltnisse nicht
umgangen werden kann, auch wenn dies nochmals viel Geduld, Zeit, tech-
nischen Aufwand und etwas Geld beanspruchen wird. Man kann diese
Probleme nicht einfach iibers Knie brechen. Dafiir konnen nun verschie-
dene Verfahren angewendet werden, die allerdings nur zum Teil das er-
strebenswerte Endziel erreichen. Eine Moglichkeit besteht in einer Land-
umlegung in dem Sinne, daBl die Grundstiicksgrenzen auf die neuen
Stralenbauten angepaf3t werden, wobei in einem beschrinkten Umfange
auch eine Reduktion der Parzellenzahl moglich ist. Diese Methode wird
vor allem in Baugebieten und iiber Landwirtschaftszonen kleineren Um-
fanges zur Anwendung kommen. Eine weitere Manahme bedeutet eine
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AUTOBAHN ZORICH- CHUR \

Alter Zustand

@ Vom Kanton als Reslersarz erworbene
Grundsricke oder Parzefienteile

Neuer Zustand

Oben:

Deutlich ist ersichtlich, wie die neue Autobahn die Grundstiicke ungiinstig durch-
schneidet und damit das Gebiet bei Heiligkreuz einen ungiinstigeren Parzellierungs-
grad erreichen wiirde. Der ohnehin schon enge Talboden des Seeztales wird in
seiner Langsrichtung durchschnitten durch die Seez, durch die SBB, durch die be-
stehende Kantonsstrae und nun erneut durch die Autobahn, sodaf eine neue Ein-
teilung des Landes unumganglich ist. Nur so ist es méglich, das vom Kanton als
Realersatz erworbene Land ins Autobahntrassee zuzuteilen.

Unten:

Neuzustand nach erfolgter Landumlegung.
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Giterzusammenlegung in einer beschrinkten Zone im Einzugsgebiet der
neuen AutostraBle. Dabei werden samtliche Grundstiicke lings der Auto-
bahn beidseitig in einer Breite von etwa 50 bis 400 m mit einbezogen. Es
entsteht eine Schlauchzusammenlegung, wobei auch die notwendigen
Entwisserungen und neuen Flurwege fiir die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung zu erstellen sind. Oft kénnen aber nicht sidmtliche Parzellen
der beteiligten Landwirte erfa3t werden. Somit miissen auch hier gewisse
Nachteile in Kauf genommen werden, die erst mit einer spiteren Giiter-
zusammenlegung iiber die ganze Gemeinde endgiiltig behoben werden
kénnen.

Im Zusammenhang der Gesamtlosung sind natiirlich auch die néti-
gen Um- und Aussiedelungen zu verwirklichen, was wieder fiir die Auto-
strafle in vielen Fillen ein groBer Vorteil sein kann. Es lohnt sich eigent-
lich immer, einen Bauern mit der Erstellung neuer Gebdude umzusiedeln,
anstatt fiir ihn eine teure Uber- oder Unterfithrung der AutostraBe zu
erstellen.

Die Gesamtmelioration einer Gemeinde muf3 nach unsern gesetz-
lichen Grundlagen von der Mehrheit der Grundeigentiimer, die zugleich
tiber das Mehr der einbezogenen Bodenfliche verfiigen, beschlossen wer-
den. Das neue Bundesgesetz iiber den Bau der schweizerischen National-
straflen sieht ferner vor, dall die Kantonsregierungen die Giiterzusam-
menlegung iiber die betreffenden Gebiete verfiigen kénnen. Damit soll
verhindert werden, da3 einzelne Querulanten diese fiir alle Teile so bedeu-
tungsvolle und wohltuende Maflnahme verhindern koénnen. Es ist zu
hoffen, dafl die politischen Behoérden den nétigen Mut und die entspre-
chende Standhaftigkeit aufbringen, von dieser Maflnahme recht regen
Gebrauch zu machen, weil sie allen Beteiligten letzten Endes sehr wert-
volle Dienste leisten wird. Diese Bestimmung unterstreicht mit aller
Deutlichkeit die grole Bedeutung der Giiterzusammenlegung fiir den
Bau der NationalstraBen. Es braucht aber auch Verstindnis und verniini-
tige Haltung der Bodenbesitzer, und das fehlt vielfach noch bei uns.

Daraus ergibt sich, dal3 das Meliorationswesen rechtzeitig voraus-
planen mufl, denn die Durchfithrung einer Giliterzusammenlegung braucht
Zeit. Der alte Bestand ist iiberall dort aufzunehmen, wo noch Keine
Grundbuchvermessung besteht. Der Boden ist zu schitzen, und mit den
Leuten ist zu verhandeln iiber die Neuzuteilung. Differenzen sind zu be-
reinigen und Planauflagen durchzufiihren. Das Mitspracherecht der
Grundeigentiimer ist in jedem Falle zu wahren. Die durch den National-
straenbau bedingten Giiterzusammenlegungen haben natiirlich gegen-
iiber andern den Vorrang.

Selbstverstindlich muB} jede magliche Vereinfachung in Bodenschiit-
zung, Neuzuteilung, Wegnetzgestaltung usw. eingehalten werden, weil sie
eine Beschleunigung und Verbilligung bringt. Freiwillige Zusammen-
legungen fiithren nicht zum Ziel. So behandelt, kann der Bau der Auto-
bahnen unserer Landwirtschaft in vielen Gemeinden zum Vorteil werden.

Betrachten wir nun . unsere speziellen Verhiltnisse im Kanton St.
Gallen, Durch den Nationalstraenbau bedingte Zusammenlegungen sind
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notwendig in den Gemeinden Oberbiiren, GoBau (eventuell nur ein Teil-
gebiet), Goldach, Rorschacherberg und Thal, ferner in der Ebene des Sar-
ganser Landes und des Seeztales. Die Rheinstralle erfordert keine Giiter-
zusammenlegungen, weil sie an der Peripherie der Wirtschaftsgebiete ver-
lauft. In Zuzwil und Wil wird praktisch nur Korporationsland bean-
sprucht. Die Gemeinde Moérschwil wird durch die Autobahn nur am
Rande beriihrt, so da3 sich voraussichtlich hier eine Giiterzusammen-
legung eriibrigt. Uberall dort, wo neue NationalstraBlen bereits fertig er-
stellte Giiterzusammenlegungsgebiete durchqueren, mu3 nochmals eine
neue Zusammenlegung der Parzellen durchgefiihrt werden. Diese Kosten
sind vollstindig vom AutostraBenunternehmen zu tragen. Aus der vor-
genannten Schilderung ergibt sich eindeutig, dal das Meliorationswesen
ganz wesentlich beitragen mul}3, die grofle nationale Aufgabe des Auto-
straBenbaues verwirklichen zu helfen. Friihzeitige gemeinsame Voraus-
planung in engster Zusammenarbeit mit den Ingenieuren des Straflen-
baues und den verantwortlichen Kulturingenieuren ist unerldgllich, soll
der bestmoégliche Enderfolg erreicht werden. Das Kulturland soll weit-
gehend erhalten und die Landwirtschaft soll rationalisiert werden. Diese
Postulate miissen der Bedeutung des Austraflenbaues gleichgestellt wer-
den. Es darf an dieser Stelle wieder einmal auf ein weiteres Fachgebiet
hingewiesen werden, das mit all diesen Planungsarbeiten groflen Stils
aufs engste verbunden ist und das man in Unkenntnis der Sachlage gerne
vergilt — das Vermessungswesen. Der Autostralenbauer schafft groBe,
von jedermann bestaunte und bestimmt auch in unserer Zeit dringend
notwendige Bauwerke. Wie wollte er aber die Planung vornehmen, ohne
iiber die duBerst prizisen Plangrundlagen unserer Grundbuchvermes-
sung und ohne iiber die Ubersichtspliine 1:5000 zu verfiigen? Ohne ein
genaues Fixpunktnetz wiren die nétigen Absteckungsarbeiten im Ge-
linde unmoéglich. Der Vermessungsfachmann ist ein Prizisionsarbeiter
im stillen, und auch seine Titigkeit verdient volle Wiirdigung der Offent-
lichkeit.

In unserer Zeit sind vor allem technische Berufe Mangelberufe ge-
worden. Ingenieure, Architekten, Geometer, Techniker und Zeichner sind
in Privatwirtschaft und Verwaltung mehr als vollbeschiftigt und rar ge-
worden. Auch dieses Moment muf3 mit all den geplanten Projekten und
deren Ausfiihrung, nicht nur im Zusammenhang mit dem Nationalstra-
Benbau, sondern ganz allgemein, gebiihrend beriicksichtigt werden.

A propos des autoroutes

Bn. Au moment o1 la Suisse s’appréte a4 construire des autoroutes, il
parait intéressant de mettre ’accent sur leur nécessité et de voir ce qui
se fait ailleurs. A ce sujet, Le Courrier de I’Unesco, dans sa livraison de
juin 1959, nous apporte des informations et un enseignement fort utiles.
Nous lui empruntons ce qui suit.

129



	Autobahn und Güterzusammenlegung

